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Gemeinde Steißlingen

„Ortsmitte II“
Informationsveranstaltung zur Sanierungsdurchführung  

26. April 2022
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Begrüßung und Einführung
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Ziele

 Revitalisierung der Innenstädte/Ortskerne

 Verbesserung der Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse

 Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, 
Straßen- und Grünflächen

 Nachhaltiger Umweltschutz

Kennzeichen

 Gebietsbezogene und objektbezogene 
Maßnahmen

 Mitwirkung der Beteiligten

 Langfristige finanzielle Abwicklung

Instrumente

 Rechtsvorschriften

 Bezuschussung als Anreiz

Städtebauliche Erneuerung und Städtebauförderung

Einführung
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Vorbereitende Untersuchungen - Grundlagen

Förmliche Festlegung Sanierungsgebiet, 

(Satzungsbeschluss Gemeinderat)

Phase 1

Phase 2 

Sanierungsdurchführung (8 bis 10 Jahre)Phase 3

Antragstellung zur Aufnahme in ein 

Städtebauförderprogramm

Abschluss und Abrechnung der SanierungPhase 4

10/2019 und 

10/2020

29.03.2021 
(Bekanntmachung vom 

08.04.2021)

29.11.2022

Start für Private 

Eigentümer:

Heute 

ca. 30.04.2030

Bewilligung von Finanzhilfen im 

Landessanierungsprogramm  

Vorbereitende Untersuchungen (§141 BauGB)

Einleitungsbeschluss

09.02.2021

Ablauf einer Sanierungsmaßnahme
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Beantragter Förderrahmen: 3.010.000 €

Bewilligter Förderrahmen: 1.166.667  €

Anteil Land (60%): 700.000  €

Anteil Stadt (40%): 466.667  €

im Landessanierungsprogramm 
(LSP)

Bewilligungszeitraum (BWZ):

01.01.2021 bis 30.04.2030

In begründetem Bedarf können 

Mittelaufstockungen und eine Verlängerung 

des BWZ beantragt werden.

Allgemeine Fördergrundlagen 

Laufzeit und Förderhöhe

Sanierungsgebiet 
„Ortsmitte II“

9,51 ha
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Städtebauliche Sanierung
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Folgende Sanierungsziele sollen zur Beseitigung der städtebaulichen Missstände 
angestrebt werden 

 Entwicklung einer lebendigen zukunftsfähigen Ortsmitte

 Sicherung und Pflege des Ortsbildes 

 Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen mit dem Schwerpunkt Wohnbau

 Energetische Modernisierung des Gebäudebestandes

 Revitalisierung bzw. Umnutzung leerstehender Gebäude

Sanierungsdurchführung 

Allgemeine Sanierungsziele 
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Mitwirkung der Beteiligten

Wesentlicher Erfolgsfaktor für die Sanierung ist die Mitwirkung der 
Eigentümerinnen und Eigentümer im Sanierungsgebiet
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Vorbereitende Untersuchungen

Ergebnisse der Bürgerbefragung

 Wer wurde befragt?
 Eigentümer, Gewerbetreibende

 Welche Daten wurden durch die Befragung ermittelt?
 Sozialdaten

 betriebliche Angaben

 Angaben zu Grundstück und Gebäuden

 Angaben zu den Wohnungen

 Angaben zu gewerblich genutzten 
Einheiten

 Persönliche Einschätzung der 
Sanierungsnotwendigkeit

Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft

Beratungstermine am 27.04.2021

Auswertung der Befragung: 
ca. 144 Hauptgebäude, Rücklauf für 
ca. 40 Hauptgebäude
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38%

25%

38%

Wohndauer

bis 5 Jahre

11 bis 19 Jahre

20 Jahre und mehr

13%

63%

13%

13%

Wohnungsgröße

weniger als 60 m²

60 bis 100 m²

über 100 m²

keine Angabe

0

1 1

6

0

1 Zimmer 2 Zimmer 3 Zimmer 4 Zimmer 5 und mehr Zimmer

Zimmeranzahl

Auswertung der Befragung

Vorbereitende Untersuchungen

Ergebnisse der Bürgerbefragung
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Auswertung der Befragung

40%

20%

8%

15%

18%

Baujahr

vor 1889

1890 bis 1949

1950 bis 1989

nach 1990

keine Angabe

25%

13%

28%

13%

23%

Letzter Umbau

vor 1978

1979 bis 1989

1990 bis 2010

nach 2010

keine Angabe

Vorbereitende Untersuchungen

Ergebnisse der Bürgerbefragung
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23%
13%

30% 33%

18% 15%

33% 50%

30% 25%

40%

30%

23%
15% 20%

18% 15%
28%

18% 18% 13%
13% 13% 15%

5% 5% 8% 13% 15% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zustand der Gebäude

kaum Mängel geringe Mängel erhebliche Mängel substanzielle Mängel keine Angabe

Auswertung der Befragung

Vorbereitende Untersuchungen

Ergebnisse der Bürgerbefragung
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13%

15%

18%

25%

5%

5%

5%

8%

23%

0%

8%

55%

40%

30%

53%

13%

20%

53%

63%

43%

13%

35%

23%

33%

18%

15%

10%

35%

18%

13%

25%

48%

30%

3%

5%

20%

3%

35%

20%

3%

3%

18%

3%

5%

30%

10%

5%

8%

3%

13%

8%

8%

8%

10%

5%

8%

10%

18%

8%

8%

10%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ortsbild (Ø 2,2)

Gestaltung von Straßen und Plätzen (Ø 2,3)

Spiel- und Freiflächenangebot (Ø 2,6)

Einkaufsmöglichkeiten (Ø 1,9)

Parkplatzangebot (Ø 3,8)

Lärmbelastung (Ø3,1)

Kulturelles Angebot (Ø 2,4)

Sicherheit (Ø 2,4)

Gastronomie (Ø 2,1)

Verkehrsbelastung (Ø 3,3)

Soziale Treffpunkte (Ø 2,6)

Wohnumfeld

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft keine Angabe

Auswertung der Befragung

Vorbereitende Untersuchungen

Ergebnisse der Bürgerbefragung
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Auswertung der Befragung

Vorbereitende Untersuchungen

Ergebnisse der Bürgerbefragung
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Förderung Ihres Vorhabens 
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Grundlagen

 Förmliche Festlegung eines räumlich abgegrenzten Sanierungsgebiets 
(§ 142 BauGB)

 Rechtsvorschriften des Besonderen Städtebaurechts §§ 136 bis 164 
BauGB

 Genehmigungspflichten

 Vorkaufsrecht der Gemeinde

 Bau- und Ordnungsmaßnahmen

 Umfassendes/vereinfachtes Verfahren

 Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen gemäß den 
Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Baden-Württemberg
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Besonderheiten und Rechtsgrundlagen

Genehmigungspflichtige Vorhaben nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB

insbesondere:

 Vorhaben nach § 29 BauGB, d.h. Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen Anlagen,

 Beseitigung baulicher Anlagen (Abbruchmaßnahmen),

 Rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks,

 Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts, 

 Teilung eines Grundstücks

Sanierungsvermerk im Grundbuch (§ 143 Abs. 2 Bau GB)

 Eintragung i.d.R.: „Eine Sanierung wird durchgeführt“

 Nach Beendigung der Sanierung wird der Vermerk wieder gelöscht
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Voraussetzung für eine evtl. Förderung

 Grundstück liegt im Sanierungsgebiet

 Schriftliche Vereinbarung

 Der Gebäudeerhalt ist Sanierungsziel

 Die Maßnahme ist wirtschaftlich 

 Die wesentlichen Mängel und Missstände 
werden beseitigt

 Form und Material entsprechen der 
Gestaltungsrichtlinie 

Sanierungsdurchführung 

Allgemeine Förderung

VOR Baubeginn ist eine schriftliche 

Vereinbarung zwischen dem 

Eigentümer und der Stadt 

abzuschließen!
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 Erneuerung von Gebäuden

 Verbesserung der Haustechnik

 Verbesserung der Wohnungen

 Energetische Verbesserungen

 Bautechnische Verbesserungen

 Abbruch von Gebäuden

 Umnutzung von Gebäuden

 Wohnraumerweiterung

Private Baumaßnahmen

Nur umfassende Sanierungen sind 
förderfähig!
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Private Ordnungsmaßnahmen (nach §147 BauGB)

Freilegung von Grundstücken 

(Gebäudeabbrüche/Rückbau)

Entkernung

Neubebauung

 Erstattung der Abbruchkosten und Abbruchfolgekosten

 100% Erstattung entsprechend dem Sanierungsziel, Deckelung der 
Erstattung auf max. 20.000 €

 Neubaumaßnahmen werden nicht gefördert !

Förderung von privaten Maßnahmen

Hinweis:  In der Regel 
wird die Förderung von 
Abbruchmaßnahmen an 
eine Neubebauung 
geknüpft!
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 Reine Schönheitsreparaturen

 Unterlassene Instandsetzungen

 Reine Maßnahmen auf dem Grundstück (z.B. Hof- und 
Gartengestaltung)

 Neubaumaßnahmen

Nicht förderfähige Maßnahmen
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Fördersätze

Private Baumaßnahmen

Denkmalgeschützte Gebäude

Private Ordnungsmaßnahmen, Abbrüche,

nicht denkmalgeschützt, Nachnutzung entspricht 
Sanierungszielen

25%

25.000 €

35%

35.000 €

100%

20.000 €

Förderung von privaten Maßnahmen
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Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten

Das Einkommenssteuergesetz bietet Ihnen für die 
Herstellungskosten eine jährliche erhöhte 

Steuerabschreibung

Vermietete Wohngebäude und Gewerbeeinheiten

(§ 7h EStG)

jährlich zu 9 % über 8 Jahre, 
danach 7 % über 4 Jahre.

Vermietete Baudenkmale

(§ 7i EStG)

jährlich zu 9 % über 8 Jahre, 
danach 7 % über 4 Jahre.

Selbstgenutzte Wohngebäude oder Baudenkmale

(§ 10f EStG)

Jährliche Abschreibung zu 9 % über 10 Jahre

Voraussetzung: Sanierungsvereinbarung
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Weiteres Vorgehen

In sieben Schritten zum sanierten Objekt

1

2

3

4

5

6

7

Kontaktaufnahme mit der STEG

Modernisierungserhebung vor Ort

Maßnahmenliste mit Kostenschätzung

Abstimmung Arbeiten, Förderung, Gestaltung 

Vertragsschluss und Beginn des Vorhabens

Durchführung der Maßnahme

Abrechnung der Maßnahme durch die STEG
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Ihre Fragen

STEG Stadtentwicklung 
Jasmin Rapphold
Telefon   0761 2928137-12
E-Mail     jasmin.rapphold@steg.de

Gemeinde Steißlingen
Laura Mayer

Telefon   07738 9293-17
E-Mail     lmayer@steisslingen.de


